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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Auftrag 

Die energy for people GmbH (AG) beabsichtigt Freiflächen-Photovoltaik Anlagen auf der Ge-

markung Dieblich im Kreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, zu errichten. Im Zuge der vom 

Institut für Umweltplanung Dr. Kübler GmbH (IfU) erstellten Habitatpotenzialabschätzung 

(HPA) im Jahr 2020 wurde zunächst das mögliche Vorkommen planungsrelevanter Artengrup-

pen geprüft (IFU 2020). Dabei konnten im Zusammenhang mit der Planung potenzielle Beein-

trächtigungen der Avifauna im Bereich des Vorhabens festgestellt werden. In Abstimmung mit 

dem AG im Dezember 2020, wurde eine umfängliche Kartierung der im Umfeld der Vorha-

bensfläche vorkommenden Brutvögel (BV) durchgeführt. Der Abschlussbericht liegt dem AG 

vor (IFU 2021).  

In Bezug auf die Verträglichkeit der Photovoltaik Anlagenstandorte wurde das IfU wurde mit 

der Erarbeitung des vorliegenden Fachbeitrags Artenschutz beauftragt. 

1.2 Rechtliche Grundlage 

Zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten vor anthropogenen Beeinträchtigungen sind 

auf gemeinschaftsrechtlicher und nationaler Ebene umfangreiche Vorschriften erlassen wor-

den. Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtlinie 

92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden 

Tiere und Pflanzen vom 21. Mai 1992 (FFH-Richtlinie) sowie in den Artikeln 5 bis 7 und 9 der 

Richtlinie 2009/147/EG (ehemals 79/409/EWG) des Rates über die Erhaltung der wild leben-

den Vogelarten vom 30. November 2009 (Vogelschutzrichtlinie) verankert.  

Aufgrund der Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) im Urteil vom 10. Januar 

2006 (C-98/03) wurde das Bundesnaturschutzgesetz zum 12. Dezember 2007 (BGBl I S 

2873), in Kraft getreten am 18. Dezember 2007, geändert. Im März 2010 ist das neue und 

aktuell gültige Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Kraft getreten (BGBl 2009 Teil I Nr. 

51). Die aktuelle Fassung stammt vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 

Artikel 290 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328). Alle Gesetzeszitate beziehen 

sich im Folgenden auf diese Neufassung. 

Der Bundesgesetzgeber hat durch die Neufassung der §§ 44 und 45 BNatSchG die europa-

rechtlichen Regelungen zum Artenschutz umgesetzt und die Spielräume, die die Europäische 

Kommission bei der Interpretation der artenschutzrechtlichen Vorschriften der FFH-Richtlinie 

und der Vogelschutzrichtlinie zulässt, rechtlich abgesichert. 

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind 

folgendermaßen gefasst: 

"Es ist verboten,  

(1) wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören, 
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(2) wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten, 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-

rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

(3) Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

(4) wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstö-

ren". 

Entsprechend § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote für 

nach § 15 Abs. 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 

Landschaft, die nach § 17 Abs. 1 oder Abs. 3 BNatSchG zugelassen oder von einer Behörde 

durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG, die 

nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, nur für die in Anhang IV der FFH-

Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten, die heimischen europäischen Vogelarten gem. 

Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie sowie für Arten, welche in einer Rechtsverordnung nach § 54 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG aufgeführt sind1. Bei allen anderen Vorhaben gelten die Verbote des 

§ 44 BNatSchG für alle gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG besonders und streng 

geschützten Arten.  

Ein Verstoß gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG und im Hinblick auf damit 

verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere liegt nicht vor, soweit die 

ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Beim Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) ist auf den günstigen Erhaltungszustand 

der lokalen Population abzustellen bzw. der Erhaltungszustand einer potenziell betroffenen 

Population darf sich nicht verschlechtern. 

 

1.3 Wirkfaktoren und Vorbelastungen 

1.3.1 Wirkfaktoren 

Zu den Auswirkungen der Freiflächen-Photovoltaikanlage (im Folgenden PV-Anlage) auf die 

Avifauna liegen bislang nur wenige Ergebnisse vor. Erste systematische Untersuchungen zur 

Beurteilung potenzieller faunistischer Auswirkungen von PV-Freiflächenanlagen wurden im 

Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz durchgeführt (GFN 2007). Die Ergebnisse dieser 

Untersuchungen erlauben eine gute Einschätzung der Raumnutzung von Tieren innerhalb der 

PV-Freiflächenanlagen und geben Hinweise zu möglichen Irritationswirkungen, Scheuch- und 

Störwirkungen oder Meidungseffekten (ARGE 2007). 

Durch den Bau und Betrieb der PV-Anlagen können auf Grund folgender Wirkfaktoren Beein-

trächtigungen für die Avifauna entstehen (GFN 2007): 

 

1 Hierunter fallen besonders geschützte Arten, für die die Bundesrepublik Deutschland in hohem Maße verantwort-

lich ist.  
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Baubedingte Wirkungen 

ü vorübergehender Funktionsverlust oder Funktionsbeeinträchtigung von Tierlebensräu-

men durch mechanische Beanspruchungen im Baufeld 

ü temporäre Funktionsminderung von Biotopen durch Baulärm und Vibrationen (Fahr-

zeuge), Staubentwicklung oder optische Störeffekte (Anwesenheit von Personen) 

Anlagenbedingte Wirkungen 

ü Verlust von Habitaten und Barrierewirkung durch Flächeninanspruchnahme (Überbau-

ung bzw. teilweise Versiegelung) 

ü Irritation durch Blendwirkungen über die Solarmodule (z.B. Silhouetteneffekt) 

Betriebsbedingte Wirkungen 

ü mögliche optische und akustische Störungen (Scheuchwirkungen) durch die Wartungs- 

bzw. Reparaturarbeiten 

Das vorliegende Gutachten untersucht Vögel hinsichtlich ihrer Betroffenheit, welche im Zuge 

der Untersuchungen festgestellt und aufgrund ihrer Habitataffinität als planungsrelevant ein-

gestuft wurden.  

 

1.3.2 Vorbelastungen  

Im Untersuchungsgebiet und im weiteren Umfeld bestehen bereits anthropogene Vorbelastun-

gen, welche zu einer Gewöhnung gegenüber Störungen der lokalen Fauna geführt haben kön-

nen. Andererseits kann das lokale Artenspektrum bereits durch die Vorbelastungen verändert 

sein. Im Folgenden werden planungsrelevante Vorbelastungen aufgeführt, welche im Kapitel 3 

bei der Bewertung der artenschutzrechtlichen Betroffenheit berücksichtigt werden können. 

In einer westlichen Entfernung von rund 35 m zu der PV-Fläche 1 sowie ca. 400 bis 480 m zu 

den Standorten 2 und 3 verläuft in Nord-Süd Richtung die stark befahrene BAB 61 (s. Abbil-

dung 1). Weiterhin befindet sich die Bundesstraße B 327 in einem Mindestabstand von 350 m 

südlich der geplanten Anlagen. Für das Untersuchungsgebiet besteht daher eine stetige akus-

tische Vorbelastung und Beeinträchtigung durch regelmäßige Bewegungsunruhe, hervorgeru-

fen durch den Straßenverkehr. Hier handelt es sich besonders durch die BAB 61, der viel be-

fahrenen Nord-Süd-Verbindung ohne vorhandenen Lärmschutz, um eine starke Vorbelastung.  

Im Süden des Untersuchungsgebietes (Def. in Kapitel 2.1) befindet sich in 100 m Entfernung 

ein Sendemast des Südwestrundfunks mit einer Gesamthöhe von 280 m. Außerdem verlaufen 

Niederspannungs- sowie eine Hochspannungsleitung durch die Vorhabensflächen. Die hohen 

vertikalen Strukturen können hinsichtlich des Meideverhaltens einiger Vogelarten gegenüber 

solchen künstlichen Strukturen als Vorbelastung berücksichtigt werden. Allerdings betrifft dies 

v.a. Offenlandarten (bspw. verschiedene Limikolen und Feldlerchen). Weiterhin sind Kollisio-

nen mit Freileitungen für einige Vogelarten bekannt (bspw. Greifvögel, Uhu, Störche), weshalb 

die Spannungstrassen dahingehend als Vorbelastung berücksichtigt werden können. 

Auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen ist auf Grund des notwendigen Fruchtwechsels 

immer wieder eine Änderung des Lebensraumes von Offenlandarten zu erwarten. Vor allem 

eine Intensivierung der Landwirtschaft (nicht nur durch Flächenausdehnung, sondern auch 

innerhalb der Fläche) und die allgemein zunehmende Anpflanzung von Mais (für Silagefutter) 
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können sich negativ auf Vögel des Offenlandes auswirken. Die Weihnachtsbaumkultur im Sü-

den des Untersuchungsgebietes sowie das umliegende Grünland unterliegen auf Grund der 

intensiven Nutzung i.d.R. erhöhten anthropogenen Eingriffen (Düngung, Mahd, Beweidung). 

Die Nutzung der Feldwege, zwischen und um die Vorhabensflächen, durch Spaziergänger, 

insbesondere mit freilaufenden Hunden, und Reiter mit Pferden, stellt eine Vorbelastung für 

Vögel des Offenlandes (bspw. Rebhuhn, Feldlerche) dar.  

 

2 Methodik 

2.1 Untersuchungsgebiet (UG) 

Die Freiflächen-Photovoltaikanlage soll auf der Gemarkung Dieblich im Umfeld des Hofes 

Naßheck zwischen der BAB 61 und Bundesstraße B 327 errichtet werden.  

Es handelt sich um drei Teilflächen mit folgenden Flächengrößen: 

Tabelle 1: Flächengröße der Teilflächen 

Teilfläche Größe 

Fläche 1 3,9 ha 

Fläche 2 5,8 ha 

Fläche 3 6,9 ha 

Gesamt 16,6 ha 

Das Untersuchungsgebiet (UG) beinhaltet die geplanten Standortflächen der PV-Anlagen (Ein-

griffsbereiche) sowie einen Puffer von 100 m um die Teilflªchen. Das UG liegt im ĂWaldescher 

Rheinhunsr¿ckñ. Dieser stellt die Abdachung der nordºstlichen Hunsr¿ckhochfläche zu den 

Terrassen von Rhein und Mosel dar (LANIS 2021). Die Naturlandschaft zählt zu den Wald-

landschaften. Offenlandflächen finden sich in Form von Rodungsinseln im Umfeld von Wal-

desch und verschiedenen Höfen, so auch am Hof Naßheck.  

Das UG ist vordergründig durch die landwirtschaftliche Nutzung der Rodungsfläche um den 

Hof Naßheck geprägt. Neben mehreren Pferdeweiden befinden sich hier vor allem ausge-

dehnte Ackerflächen, auf denen die PV-Teilflächen errichtet werden sollen. Im Westen wird 

das UG durch die Autobahn BAB61 begrenzt, im Osten geht das UG in Fettwiesen und Äcker 

über. Im Norden und Süden liegen teilweise ältere Buchen- und Eichenwälder mit höherem 

Strukturreichtum. Daneben kommen Buchen-/Eichenjungwälder und Fichtenwälder vor. Ne-

ben dem Hof befindet sich als Siedlungsstruktur noch der ĂSender Koblenzñ, eine UKW-Hör-

funk Sendeeinrichtung mit Gebäude und einem 280 m hohen Sendemast (mit Stahlseilen ab-

gespannter Stahlfachwerkmast). Zentral durch das UG verläuft ein asphaltierter Wirtschafts-

weg. Das UG ist durch die Abfahrt von der B 327 zum Hof Naßheck infrastrukturell voll er-

schlossen. Der Abstand der PV-Flächen zur Autobahn beträgt zwischen 30 m und 660 m. 

Folgender Abbildung sind die Abgrenzungen des UG zu entnehmen. 
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Abbildung 1: Lage PV-Flächen im UG (Kartengrundlage ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP2021, dl-de/by-2-0) 

 

2.2 Datengrundlage 

Das Projektgebiet ist dem Verfasser aus vorangegangenen Planungen bekannt. Im Jahr 2020 

erfolgte vom IfU eine Habitatkartierung und darauf aufbauend eine Habitatpotenzialabschät-

zung (HPA) hinsichtlich des Vorkommens planungsrelevanter Arten (Anhang IV- Arten, euro-

päische Vogelarten) (IFU 2020). Die Datenabfrage erfolgte auf Basis des Artdatenportals des 

LfU sowie Erkenntnissen aus dem UG (LFU 2021). 

Daraus resultierend ist ein ist ein artenschutzrechtlicher Konflikt für die Arten(gruppen) der 

Amphibien, Insekten, Reptilien und Säugetiere im UG nicht zu erwarten. Allerdings kann die 

Erfüllung von Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG für Vögel nicht ausgeschlossen 

werden, weshalb systematische Brutvogelerfassungen empfohlen und umgesetzt wurden (s. 

Kapitel 2.3). Auf deren Grundlage kann das artenschutzrechtliche Konfliktpotenzial für Vögel 

im vorliegenden FBA bewertet werden. 

2.3 Avifaunistische Untersuchungen 

2.3.1 Höhlen- und Horstkartierung 

Um Aussagen zu einer potenziellen Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätten wertgebender 

Arten treffen zu können, wurden innerhalb eines angepassten Radius (100 m-Puffer) um die 

PV-Flächen sämtliche Gehölzbestände auf Greif- und Großvogelhorste sowie Höhlenbäume 

hin untersucht. Die Horst- und Höhlenbaumkartierung erfolgte in der laubfreien Zeit (Januar 
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bis Anfang April 2021) durch engmaschiges Begehen der Gehölzbestände unter zu Hilfen-

ahme eines Fernglases.  

Die Begehungen fanden an folgenden Termin statt: 

Tabelle 2: Übersicht Horst-& Höhlen-Kartiertermine 

Termin Datum 

Wetter 

Temp. 

(°C) 

Wind-

richtung 

Wind-

stärke 
Bedeckung Wetter 

Horste & 

Höhlen 
01.04.21 14 N 1 4/8 trocken 

 

2.3.2 Revierkartierung  

Die Erfassung der Brutvögel richtet sich nach SÜDBECK et al. (2005) und erfolgte durch die 

Punkt-Stopp-Methode, tlw. mittels artspezifischer Klangattrappe (bspw. Wachtel, Rebhuhn, 

Eulenvögel). Dabei konnten alle Habitatstrukturen des UG eingesehen bzw. verhört werden. 

Die Begehungen erfolgten in den artspezifischen Hauptaktivitätsphasen (s. Tabelle 2). Dem-

nach wurde das Gelände in den Morgenstunden und auch in den Abend- und frühen Nacht-

stunden insgesamt achtmal auf revieranzeigende Vögel untersucht. Es wurden alle optisch 

und akustisch wahrnehmbaren Vogelarten im Gelände gemäß ihrer Verhaltensweise in einem 

Erfassungsbogen dokumentiert. Für wertgebende Arten (streng geschützt, Rote Liste Arten) 

erfolgt eine Dokumentation in Tageskarten (s. Abbildung 2). Anhand der Erfassungen lassen 

sich Reviere, ein Bereich mit einem vermutlich vorhandenen Brutplatz eines Revierpaares 

(RP), bilden.  

Methodik, Kartierzeiten und die Festlegung des Brutstatus folgt SÜDBECK et al. (2005).  

 

Die Begehungen fanden an folgenden Terminen statt: 

Tabelle 3: Übersicht BV-Kartiertermine  

Termin Datum Tageszeit 

Wetter 

Temp. 

(°C) 

Wind-

richtung 

Wind-

stärke 

Bede-

ckung 
Wetter 

Eulen 1 05.03.21 Abends 2 NO 2 6/8 
 

Eulen 2 22.03.21 Abends 4 NW 2 6/8 
 

BV-Tag 1 24.03.21 
Ab Sonnen-

aufgang 
0 W 2 0/8 klar, kalt 

BV-Tag 2 01.04.21 
Ab Sonnen-

aufgang 
14 N 1 4/8 

sonnig, 

warm 

BV-Tag 3 30.04.21 
Ab Sonnen-

aufgang 
1 - - 7/8 

 

BV-Tag 4 28.05.21 
Ab Sonnen-

aufgang 
11 N 1 3/8 
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Termin Datum Tageszeit 

Wetter 

Temp. 

(°C) 

Wind-

richtung 

Wind-

stärke 

Bede-

ckung 
Wetter 

BV-Abend 1 05.07.21 
Ab Sonnen-

untergang 
18 SW 2-3 6/8  

BV-Abend 2 12.07.21 
Ab Sonnen-

untergang 
20 SW 1 6/8  

 

3 Ergebnisse & artenschutzrechtliche Bewertung 

3.1 Ergebnisse Höhlen- und Horstbaumkartierung 

Während der Untersuchung im unbelaubten Gehölzzustand konnten keine Horste festgestellt 

werden.  

Jedoch wurden Natur- und Spechthöhlen nachgewiesen, die einen Brutplatzpotenzial für Höh-

lenbrütende Vogelarten darstellen (s. Abbildung 2). Zudem bieten sie Quartierpotenziale für 

diverse Fledermausarten.  

In der folgenden Tabelle sind alle erfassten Höhlenbäume dargestellt: 

Tabelle 4: Horstbäume im UG 

Lfd. 

Nr. 

Eig-

nung 
Baumart 

BHD 

[cm] 

Höhe 

[m] 
Höhlenart 

Höhle 

Expo-

sition 

Höhe 

[cm] 

Breite 

[cm] 

Tiefe 

[cm] 

1 FM Hainbuche 40 10 
Ausfaulung 

in Astabriss 
O 15 5 10 

2 FM Weide 20 2 Faulhöhle NO 8 3 10 

3 
BV 

FM 
Weide 60 2 Spechthöhle W 10 8 10 

4 FM Eiche 60 10 
abstehende 

Rinde 
SO 15 2 5 

5 
BV 

FM 
Eiche 50 16 

natürliche 

Höhle 
SO 18 5 10 

6 
BV 

FM 
Pappel 55 18 Spechthöhle O 5 5  

7 
BV 

FM 
Buche (tot) 60 10-15 

Spechthöh-

len 
S - - - 

8 
BV 

FM 
Buche 45 20 

Spechthöh-

len 
S 8 8  

9 
BV 

FM 
Buche 50 23 

Spechthöh-

len 
S - - - 
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Lfd. 

Nr. 

Eig-

nung 
Baumart 

BHD 

[cm] 

Höhe 

[m] 
Höhlenart 

Höhle 

Expo-

sition 

Höhe 

[cm] 

Breite 

[cm] 

Tiefe 

[cm] 

10 
BV 

FM 
Buche 30 18 Spechthöhle O 5 5 - 

11 FM Buche 60 2-12 Stammriss SO 150-100 10 20 

12 FM Hainbuche 30 3 Astabriss SW 3 3 10 

 

3.2 Ergebnisse Revierkartierung 

Insgesamt wurden bei den systematischen Brutvogelkartierungen im Untersuchungsgebiet 32 

Vogelarten nachgewiesen, darunter 27 Brutvögel und 5 Nahrungsgäste (s. Abbildung 2). Mit 

der Rotdrossel kommt eine weitere Art hinzu, die im Durchzug festgestellt wurde.  

Die Gildeneinteilung der nachgewiesenen Vogelarten erfolgt anhand der jeweils arteigenen 

Brutplatzwahl der einzelnen Arten, entnommen aus SÜDBECK et al (2005). Viele der Arten sind 

dabei ubiquitäre Generalisten, die in verschiedenen Habitaten zur Brut schreiten (z.B. Wald, 

gut strukturiertes Offenland sowie im Siedlungsbereich). Einige Spezies sind jedoch auf Grund 

ihrer Habitatansprüche eng an einen bestimmten (Sekundär-) Lebensraum angewiesen, der 

in diesen Fällen entsprechend mit angegeben ist.  

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die erfassten Arten, deren jeweiligen Schutz- und 

Gefährdungsstatus sowie ökologischen Gilde dargestellt sind:  

Tabelle 5: Vogelarten im UG 

Lfd. 

Nr. 
Artname (dt.)  Artname (wiss.) 

Rote Liste 
Schutz

-status 
VSR 

Nachweis 

Gilde 
RLD 

RL 

RLP 
UG 

Auß. 

UG2 

1 Amsel Turdus merula * * §  BV  F 

2 Bachstelze Motacilla alba * * §  BV  H 

3 Blaumeise Parus caeruleus * * §  BV  H 

4 Buchfink Fringilla coelebs * * §  BV  F 

5 Buntspecht 
Dendrocopos 

major 
* * §  NG  H 

6 Dorngrasmücke Sylvia communis * * §  BV  F 

7 Elster Pica pica * * §  BV  F 

8 Feldlerche Alauda arvensis 3 3 §  BV; BP  B; O 

9 Goldammer 
Emberiza citri-

nella 
V * §  BV; RP  F 

 

2 Auß. UG = Nachweis nur außerhalb UG 
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Lfd. 

Nr. 
Artname (dt.)  Artname (wiss.) 

Rote Liste 
Schutz

-status 
VSR 

Nachweis 

Gilde 
RLD 

RL 

RLP 
UG 

Auß. 

UG2 

10 
Grünfink, Grün-

ling 
Carduelis chloris * * §  BV  F 

11 Grünspecht Picus viridis * * §§  BV, RP NG H, W 

12 
Hausrot-

schwanz 

Phoenicurus 

ochruros 
* * §  BV  H; S 

13 Haussperling 
Passer domesti-

cus 
V 3 §  BV, RP  H; S 

14 
Heckenbrau-

nelle 

Prunella modula-

ris 
* * §  BV  F 

15 Kleiber Sitta europaea * * §  BV  H; W 

16 Kohlmeise Parus major * * §  BV  H 

17 Mäusebussard Buteo buteo * * §§§  NG BV GV 

18 Misteldrossel Turdus viscivorus * * §  BV  F 

19 
Mönchsgras-

mücke 
Sylvia atricapilla * * §  BV  F 

20 Rabenkrähe Corvus corone * * §  BV  F 

21 Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 3 §  BV; RP NG H; S 

22 Ringeltaube 
Columba 

palumbus 
* * §  BV  F 

23 Rotdrossel Turdus iliacus * * §  DZ  DZ 

24 Rotkehlchen 
Erithacus rube-

cula 
* * §  BV  F 

25 Schwarzspecht 
Dryocopus mar-

tius 
* * §§ 

Anh.I: 

VSG 
NG BV H; W 

26 Singdrossel 
Turdus philome-

los 
* * §  BV  F 

27 
Sommergold-

hähnchen 

Regulus igni-

capilla 
* * §  BV  F 

28 Star Sturnus vulgaris 3 V §  BV, RP  H, S 

29 
Stieglitz, Distel-

fink 

Carduelis cardu-

elis 
* * §  BV  F 

30 Turmfalke Falco tinnunculus * * §§§  NG BV GV 

31 
Wintergold-

hähnchen 
Regulus regulus * * §  BV  F 

32 Zaunkönig 
Troglodytes 

troglodytes 
* * §  BV  F 
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Lfd. 

Nr. 
Artname (dt.)  Artname (wiss.) 

Rote Liste 
Schutz

-status 
VSR 

Nachweis 

Gilde 
RLD 

RL 

RLP 
UG 

Auß. 

UG2 

33 Zilpzalp 
Phylloscopus 

collybita 
* * §  BV  F 

Gesamtsumme     33   

BV     27   

NG     5   

DZ     2   

Legende: 

Rote Liste:  3   gefährdet 

V    Vorwarnliste 

Schutzstatus:  §    besonders geschützte Art 

§§    streng geschützte Art 

§§§   streng geschützte Art gemäß EG-ArtSchVO Nr.338/97 

VSR  Anh. I: VSG  Anhang I der Vogelschutzrchtlinie, Zielart: Vogelschutzgebiete in RP 

Brutstatus:  BP = Brutpaar(e)    BV = Brutvogel 

DZ = Durchzug    NG = Nahrungsgast  

RP = Revierpaar   

Gilden  B = Bodenbrüter    F = Freibrüter  

GV = Groß- und Greifvögel  H = Höhlen-, Halbhöhlen- und Nischenbrüter 

O = Offenland    W = Wald   

S = Siedlung 
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Abbildung 2: Ergebnisse Brutvögel und Nebenbeobachtungen 
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3.2.1 Artenschutzrechtliche Betroffenheitsanalyse 

Gemäß der Habitatpotenzialabschätzung (HPA) im Jahr 2020 (IFU 2020) sowie den systema-

tischen Untersuchungsergebnissen der Kartierperiode 2021 (IFU 2021) sind die Vögel bei der 

folgenden artenschutzrechtlichen Bewertung zu berücksichtigen.  

In diesem Kapitel erfolgt für diese Artengruppen daher eine tiefergehende Betroffenheitsana-

lyse. Hierbei gibt BERNOTAT et al. (2000) Einschätzungen zur Beantwortung typischer planeri-

scher Faktoren, wie die Empfindlichkeit von Arten gegenüber Lebensraumbarrieren/Zer-

schneidung, Beunruhigung/Störung durch menschliche Anwesenheit sowie Lärm/Licht. 

Vorwegnehmen betrachtet sind Kollisionen mit neu entstanden vertikalen Hindernissen, die 

mit der Errichtung der PV-Anlagen einhergehen als äußerst unwahrscheinlich anzusehen 

(Wahrscheinlichkeit liegt im Bereich des allgemeinen Lebensrisikos). In den Untersuchungen 

nach ARGE 2007 geht folgendes hervor: ĂInsbesondere größere einzelnstehende PV-Module 

stellen ĂHindernisseñ dar, die in den Luftraum ragen. Damit besteht zumindest theoretisch die 

Gefahr der Kollision. Dieses Risiko unterscheidet sich jedoch nicht von den anderen Hinder-

nissen (Gehölze, Gebäude etc.). Die vergleichsweise geringe Höhe der derzeit gebauten An-

lagen in Verbindung mit einer meist kompakten Bauweise und dem Fehlen von schnell beweg-

ten Anlageteilen (z. B. Rotorspitze einer Windkraftanlage) lässt dieses Risiko jedoch als äu-

ßerst gering erscheinen. Hinweise auf Kollisionsereignisse in bemerkenswertem Umfang gibt 

es bislang nicht.  

Kollisionen aufgrund des versuchten ĂHindurchfliegensñ (wie bei Glasscheiben) sind aufgrund 

der fehlenden Transparenz der Module sicher auszuschließen.ñ 

Weiterhin werden Irritationswirkungen und damit potenziell verbundene Kollisionsrisiken 

durch Lichtemissionen der PV-Anlagen (z.B. Beleuchtung der Betriebsgebäude), wenn vor-

handen, als sehr gering eingeschätzt und allenfalls im Nahbereich als etwaig beeinträchti-

gend einzustufen (GFN 2007). Um dem entgegenzuwirken ist die Vermeidungsmaßnahme 

V5 (Umweltschonende Beleuchtung) vorgesehen. 

Weiterhin wird für die folgenden Gilden geprüft, ob eine durch, die in Kapitel 1.3.1 genannten 

Wirkfaktoren, zu einer Tötung (§ 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG), eheblichen Störung (§ 44 Abs. 

1 Nr. 2 BNatSchG) oder eine Zerstörung / Entwertung von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) führen kann. 

 

 Gilde: Bodenbrüter 

In der Gilde werden Bodenbrüter behandelt, die eine Affinität zu Agrarlandschaften haben. 

Diese Affinität ist jedoch artspezifisch unterschiedlich stark ausgeprägt. Die Feldlerche 

(Alauda arvensis), als Charakterart des Offenlandes, bevorzugt im Grünland Vegetationshö-

hen von 15-25 cm und eine Bodenbedeckung von 20-50 % zur optimalen Nestanlage. In 

Ackerflächen werden Werte von 15-60 cm Vegetationshöhe bzw. 35-60 % Bodendeckung an-

genommen. Eine Bodenbedeckung von > 50 % schränkt die Fortbewegung der Feldlerche am 

Boden und das Einfliegen in die Kultur stark ein (LBV 2019). Weiterhin führen vertikale Struk-

turen (bspw. Hecken, Baumreihen) zu einer weitestgehenden Meidung der Art. Daher wird ein 

gewisser Abstand zu entsprechenden Strukturen eingehalten (ca. 60-120 m zu Gehölzen und 

Einzelsiedlungen) (BEZZEL 1993, BERGEN 2001). 
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Auf den Ackerflächen, innerhalb der Vorhabensflächen, wurden während jeder Morgenbege-

hung singende Männchen der Feldlerche auf den östlichen Grün- und Ackerflächen beobach-

tet bzw. verhört (s. Abbildung 2). Insgesamt konnten drei Brutpaare im Untersuchungsraum 

nachgewiesen werden. Die Art ist in den Offenlandbereichen des Untersuchungsgebietes flä-

chig verbreitet. Der Gefährdungsstatus der Feldlerche und die negative Bestandsentwicklung 

ist dem allgemein bekannten Artenschwund in der Agrarlandschaft geschuldet. Dieser geht 

vor allem auf Lebensraumzerstörung oder ïveränderung sowie dem Rückgang der Nahrungs-

grundlage (Samen von Wildkräuter, Arthropoden und andere Kleintiere) zurück (bspw. SORG 

et al. 2019). 

In Bezug auf das Vorhaben ist die Feldlerche als besonders planungsrelevant anzusehen. 

Die Gefahr einer Tötung von nicht fluchtfähigen Jungtieren besteht im Zuge der Baufeldfrei-

machung. Daher ist der gesetzliche Rodungszeitraum nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG für 

Rückschnitt- und Rodungsarbeiten einzuhalten. Um eine Tötung bodenbrütender Vogelarten 

ebenfalls ausschließen zu können, sollte dieser Rodungszeitraum auch für die Baufeldfreima-

chung im Offenland berücksichtigt werden (V2). Sollte dies nicht möglich sein (späterer Bau-

beginn), sollte der Boden überspannt (Flatterbänder) und dauerhaft vegetationsfrei gehalten 

werden (bspw. wiederholtes grubbern, Boden abschieben) um das Baufeld ist bis zum Baube-

ginn unattraktiv für bodenbrütende Vogelarten zu halten (V3).  

Somit ist durch den Bau und den Betrieb der geplanten PV-Anlagen unter Beachtung 

des gesetzlichen Rodungszeitraumes (§39 Abs. 5 BNatSchG) kein signifikant erhöhtes 

Tötungsrisiko nach § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG für die Bodenbrüter, insbesondere der 

Feldlerche, zu erwarten. 

Störungen können für diese Gilde sowohl bau- als auch anlagebedingt auftreten. Die baube-

dingten Störwirkungen beziehen sich auf eine gesteigerte Bewegungsunruhe durch Menschen 

und Baumaschinen, durch Lärm innerhalb der Baufelder und entlang der geplanten Zuwegun-

gen sowie auf die Kulissenwirkung (viele künstliche Vertikalstrukturen wie hohe Bauteile, 

Kräne etc.). Dabei ist die Vorbelastung des Raumes durch die Autobahn und das gut ausge-

baute Wegenetz zu beachten. Ein mögliches Ausweichverhalten durch die Zunahme der 

menschlichen Nutzungsintensität des UG im Rahmen der Bauarbeiten ist jedoch zu erwarten. 

Insbesondere gegenüber verkehrsbedingten Auswirkungen sind solche Reaktionen bekannt 

u.a. für die Feldlerche und das Rebhuhn (GARNIEL & MIERWALD 2010), wobei die Feldlerche 

durch ihre im Vergleich zum Rebhuhn deutlich höhere Mobilität und Aktionsräume den baube-

dingten Störwirkungen deutlich effektiver und weiträumiger ausweichen kann. Die in Kapitel 5 

beschriebene Ausgleichsmaßnahme (A1) (Anlage von Lerchenfenstern) für den Lebensraum-

verlust sind daher schon vor Baubeginn umzusetzen. Dies erleichtert den Arten ein Auswei-

chen bzw. Umverteilen von Revieren in der Zeit der Revierbesetzung. Für eine erfolgreiche 

Reproduktion handelt es sich hierbei zur Brutzeit um eine Reviergröße von ca. 0,5 - 0,79 ha 

(BFN 2016a). 

Hinsichtlich der betriebsbedingten Auswirkungen auf die nachgewiesenen Brutvögel des Of-

fenlandes, z.B. Attraktions- sowie Stör-/Scheuchwirkungen durch Lichtreflexionen der PV-An-

lagen (s. Kapitel 1.3.1), finden sich diverse Literaturhinweise (bspw. GFN 2007). Im Zuge die-

ser Studie konnten keine Hinweise auf eine solche Scheuchwirkung gefunden werden. In 

ARGE 2007 geht hervor, dass aufgrund der relativ geringen Gesamthöhe (z. B. im Vergleich 

zu einer Windkraftanlage) kein weitreichendes Meideverhalten zu erwarten ist.  
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Die Empfindlichkeit u.a. der Feldlerche gegenüber PV-Anlagen wurden in verschiedenen Stu-

dien untersucht (bspw. TRÖLTZSCH & NEULING 2013). Dort konnten in Vorher-Nachher-Unter-

suchungen keine Beeinträchtigungen der der Art festgestellt werden: ĂFeldlerche, Bluthªnfling, 

Hausrotschwanz und Bachstelze nutzten jedoch vor allem die neuen Strukturen (Module, Tra-

fostationen) und die Zwischenräume als Brutstätten.ñ Dies ist umso mehr von Bedeutung, da 

für die Art allgemein eine Meidung von vertikalen Strukturen bekannt ist (s.o.). Die o.g. Studie 

weist keine signifikanten Bestandveränderungen der Feldlerche auf. An manchen PV-Anla-

genstandorten fanden sich teilweise sogar höhere Brutpaardichten im an/unter den Anlagen 

als in größeren Entfernungen. In diesem Fall scheinen qualitative Unterschiede des jeweiligen 

Biotopes die Effekte der PV-Anlagen auf die Brutpaardichte der Feldlerche deutlich zu über-

steigen. Daher kann durch eine faunafreundliche Gestaltung (extensives Nutzungskonzept, 

Erhalt von Freiflächen innerhalb des Solarparks, etc.) Lebensräume erhalten und Trittbiotope 

geschaffen werden (V4). 

Erhebliche Störungen einhergehend mit der Erfüllung des Verbotstatbestandes nach 

§44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG werden unter Beachtung der vorgesehenen Maßnahmen für 

die Bodenbrüter, insbesondere der Feldlerche, ausgeschlossen. 

Für die Errichtung der Anlagen müssen Montageflächen dauerhaft geschottert werden. Für die 

Brutvögel des Offenlandes kommt es durch den bau- und anlagebedingten Flächenverbrauch 

zu einem Verlust von Brut- und Nahrungshabitaten. Die Flächen dienen darüber hinaus vielen 

weiteren häufigen und wertgebenden Vogelarten als Nahrungshabitat (s. fortlaufende Gilden).  

Da die Feldlerche, die als Brutvogel innerhalb des UG auftritt, jährlich wechselnde Brutplätze 

nutzt, kann ein Verlust dauerhaft genutzter Nester ausgeschlossen werden. Allerdings finden 

die Eingriffe innerhalb der Bruthabitate statt, in denen die Nester alljährlich angelegt werden. 

Der Verlust ist daher zu kompensieren, sodass ein Ausweichen im Lebensraum der Art mög-

lich ist und der Brutbestand insgesamt nicht beeinträchtigt wird. Weitere Verluste haben hier 

schnell Auswirkungen auf Ebene der Lokalpopulation. Als Ausgleichsmaßnahme ist die Auf-

wertung von Offenlandlebensräumen im räumlich funktionalen Raum vorgesehen (A1). 

Dadurch wird der Lebensraum derart aufgewertet, dass hier eine höhere Populationsdichte 

anzunehmen ist und somit die Brutpaare aus dem Bereich des Eingriffsortes hierhin auswei-

chen können. Als Flächengröße wird ein Ausgleich zum Raumbedarf je ein Brutpaar (0,5 -

0,79 ha) als ausreichend erachtet. 

Bei fachgerechter Umsetzung der genannten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnah-

men kann eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Feldlerche und da-

mit das Eintreten des Verbotstatbestandes nach §44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ausge-

schlossen werden. 

 

 Gilde: Freibrüter 

In dieser Gilde werden Vogelarten zusammengefasst, welche vorwiegend im Wald, an dessen 

Rand, in Feldgehölzen oder Galeriewäldern brüten und eigene freie Nester in der Vegetation 

oder am Boden anlegen. Potenzielle Beeinträchtigungen der Fortpflanzungsstätte sind somit 

vergleichbar. Diese Vogelarten sind weniger auf bestimmte Quartiere (bspw. Höhlen), sondern 

mehr auf Habitatstrukturen als Brutstandort angewiesen. Ihnen kann somit gegenüber Höhlen- 

und Nischenbrütern, mit denen sie sich den Lebensraum häufig teilen, eine höhere Brutplatz-

flexibilität unterstellt werden.  
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In dieser Gilde befinden sich vorwiegend ungefährdete Vogelarten. Ausschließlich die Gold-

ammer (Emberiza citrinella) ist in der Roten Liste auf der Vorwarnliste aufgeführt und somit 

als planungsrelevant anzusehen. Sie sind an offene bis halboffene Landschaften mit frühen 

Sukzessionsstadien der Bewaldung oder Saum- und Strauchvegetationen gebunden, welche 

auch innerhalb und in umliegenden Bereichen der PV-Anlagenstandorte vorzufinden sind 

(SÜDBECK et al. 2005). So konnte die Art mit einem Revierpaar im Bereich der südwestlich 

gelegen Weihnachtsbaumkultur, außerhalb des Eingriffsbereichs, festgestellt werden (s. Ab-

bildung 2). Reviere können sich hier zudem jährlich verlagern und demnach nahezu im ge-

samten UG vorkommen.  

Sollte im Rahmen der Baufeldfreimachung oder Zuwegungsertüchtigungen Rückschnitte oder 

Rodungen von Gehölzen erforderlich sein besteht die Gefahr die einer Tötung von nicht flucht-

fähigen Jungtieren. Daher ist der gesetzliche Rodungszeitraum nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 

BNatSchG für Rückschnitt- und Rodungsarbeiten einzuhalten. Um eine Tötung freibrütender 

Vogelarten ebenfalls ausschließen zu können sollte dieser Rodungszeitraum auch für die Bau-

feldfreimachung im Offenland berücksichtigt werden (V2).  

Somit ist durch den Bau und den Betrieb der geplanten PV-Anlagen unter Beachtung 

des gesetzlichen Rodungszeitraumes (§39 Abs. 5 BNatSchG) kein signifikant erhöhtes 

Tötungsrisiko nach § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG für die Freibrüter, insbesondere der 

Goldammer, zu erwarten. 

 

Wie in Kapitel 1.3.1 können für diese Gilde sowohl bau- als auch anlagebedingte Störungen 

auftreten. Die baubedingten Störwirkungen beziehen sich auf eine gesteigerte Bewegungsun-

ruhe durch Menschen und Baumaschinen, durch Lärm innerhalb der Baufelder und entlang 

der geplanten Zuwegungen sowie auf die Kulissenwirkung (viele künstliche Vertikalstrukturen 

wie hohe Bauteile, Kräne etc.). Dabei ist die Vorbelastung des Raumes durch die Autobahn 

und das gut ausgebaute Wegenetz zu beachten. Ein mögliches Ausweichen auf Nachbarsträu-

cher / -bäume, durch die Zunahme der menschlichen Nutzungsintensität des UG im Rahmen 

der Bauarbeiten, ist daher meist möglich, sofern dies nicht durch intra- und interspezifische 

Interaktionen erschwert wird (Revierabgrenzung, Verdichtung von Revieren). Insbesondere 

gegenüber verkehrsbedingten Auswirkungen sind solche Reaktionen bekannt (GARNIEL & 

MIERWALD 2010). Weiterhin ergibt sich für die Arten ein positiver Nebeneffekt aus der Aus-

gleichsmaßnahme A1, die zur Aufwertung von Offenlandlebensräumen im räumlich funktiona-

len Raum vorgesehen ist.  

Hinsichtlich der betriebsbedingten Auswirkungen auf die nachgewiesenen freibrütenden Vö-

gel, z.B. Irritations- sowie Stör-/Scheuchwirkungen durch Lichtreflexionen der PV-Anlagen (s. 

Kapitel 1.3.1), finden sich diverse Literaturhinweise (bspw. GFN 2007). Im Zuge dieser Studie 

konnten keine Hinweise auf eine solche Scheuchwirkung gefunden werden. In ARGE 2007 

geht hervor, dass aufgrund der relativ geringen Gesamthöhe (z. B. im Vergleich zu einer Wind-

kraftanlage) kein weitreichendes Meideverhalten zu erwarten ist.  

Die Empfindlichkeit u.a. der Goldammer gegenüber PV-Anlagen wurden in verschiedenen Stu-

dien untersucht (bspw. TRÖLTZSCH & NEULING 2013). Dort konnten in Vorher-Nachher-Unter-

suchungen unterschiedliche Auswirkungen auf das Brutverhalten der der Art festgestellt wer-

den. Während in einem Vergleichs-Solarpark die Goldammer erstmals als Brutvogel in den 

Randbereichen sowie im Gras unter den PV-Modulen nachgewiesen so nutze die Art ander-

orts den Bereich der Solarfelder zumindest im Jahr der abgeschlossenen Errichtung wenig 

oder überhaupt nicht als engeres Brutrevier. 
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In Untersuchungen von GFN (2007) konnten regelmäßige Beobachtungen gemacht, dass die 

Goldammer die Module als Jagdansitz sowie Singwarte nutze: ĂArten wie Bluthänfling, Kohl-

meise oder Goldammer wechselten regelmäßig zwischen dem Ansitz auf Modulen bzw. Mo-

dulgerüsten und dem Boden bzw. der Vegetation zwischen den Modulen, wo sie nach Nahrung 

suchten. Besonders regelmäßig werden die Module als Singwarte genutzt, so von Amsel, 

Hausrotschwanz, Goldammer, Kohlmeise, Baumpieper, Bachstelze, Bluthänfling, Star, selten 

auch von der Feldlerche.ñ Dabei erwiesen sich die schneefreien Bereiche unter den Modulen 

im Winter bevorzugt als Nahrungsbiotope.  

Insgesamt scheinen qualitative Unterschiede des jeweiligen Biotopes die Effekte der PV-An-

lagen auf die Brutpaardichte der Goldammer deutlich zu übersteigen. Daher kann durch eine 

faunafreundliche Gestaltung (extensives Nutzungskonzept, Erhalt von Freiflächen innerhalb 

des Solarparks, etc.) Lebensräume erhalten und Trittbiotope geschaffen werden (V4). 

Erhebliche Störungen einhergehend mit der Erfüllung des Verbotstatbestandes nach 

§44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sind nicht zu erwarten. Zudem profitieren Freibrüter, insbe-

sondere die Goldammer, von den für die Feldlerche vorgesehenen Maßnahmen V4 und 

A1. 

 

Auf Grund der Lage der geplanten PV-Anlagenstandorten im Offenland müssen baubedingt 

höchstens entlang der Zuwegungen geringfügig Gehölze zurückgeschnitten werden. Da die 

nachgewiesenen Revierzentren bzw. Brutplatzbereiche der Goldammer außerhalb der Baufel-

der und Zuwegungen des geplanten PV-Anlagen liegen, kann insgesamt eine Zerstörung 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten Freibrüter, insbesondere der Goldammer, und da-

mit das Eintreten des Verbotstatbestandes nach §44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ausge-

schlossen werden. 

 

 Gilde: Greifvögel 

Aus dieser Gilde wurden bei den Kartierungen im Offenland des UG die streng geschützten 

Arten Mäusebussard (Buteo buteo) und Turmfalke (Falco tinnunculus) nachgewiesen.  

Bevorzugte Lebensräume der Greifvögel sind (halb)offene Jagd-Flächen (Äcker, Wiesen, Wei-

den) im Wechsel mit Wäldern oder Feldgehölzen, mit Angebot an Nistmöglichkeiten. Die ge-

nannten Arten sind hinsichtlich ihres Brutplatzes auf Bäume mit ausreichendem Durchmesser 

angewiesen. Der Mäusebussard errichtet dabei eigene Horste. Der Turmfalke nutzt die Nester 

und Horste anderer Arten ab der Größe eines Rabenkrähennestes nach. Zudem bieten expo-

nierte Gebäudenischen des Hofs Naßheck dem Turmfalken attraktive Bruthabitate. Während 

der Begehungen konnten, jeweils keine Brutplätze nachgewiesen werden (s. Kapitel 3.1) (SÜD-

BECK et al. 2005). 

Sollte im Rahmen der Baufeldfreimachung oder Zuwegungsertüchtigungen Rückschnitte oder 

Rodungen von Gehölzen erforderlich sein besteht die Gefahr die einer Tötung von nicht flucht-

fähigen Jungtieren. Daher ist der gesetzliche Rodungszeitraum nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 

BNatSchG für Rückschnitt- und Rodungsarbeiten einzuhalten. 

Somit ist durch den Bau und den Betrieb der geplanten PV-Anlagen unter Beachtung 

des gesetzlichen Rodungszeitraumes (§39 Abs. 5 BNatSchG) kein signifikant erhöhtes 

Tötungsrisiko nach § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG für die Greifvögel, insbesondere des 

Mäusebussards und des Turmfalken, zu erwarten. 
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Störungen können für diese Gilde sowohl bau- als auch anlagebedingt auftreten. Die baube-

dingten Störwirkungen beziehen sich auf eine gesteigerte Bewegungsunruhe durch Menschen 

und Baumaschinen, durch Lärm innerhalb der Baufelder und entlang der geplanten Zuwegun-

gen sowie auf die Kulissenwirkung (viele künstliche Vertikalstrukturen wie hohe Bauteile, 

Kräne etc.). Dabei ist die Vorbelastung des Raumes durch die Autobahn und das gut ausge-

baute Wegenetz zu beachten. Ein mögliches Ausweichverhalten durch die Zunahme der 

menschlichen Nutzungsintensität des UG im Rahmen der Bauarbeiten ist jedoch zu erwarten. 

Insbesondere gegenüber verkehrsbedingten Auswirkungen sind solche Reaktionen bekannt 

(GARNIEL & MIERWALD 2010), wobei die Greifvögel mit einer hohen Mobilität und großen Akti-

onsräume den baubedingten Störwirkungen deutlich effektiver und weiträumiger ausweichen 

kann.  

Hinsichtlich der betriebsbedingten Auswirkungen auf die nachgewiesenen Greifvögel, z.B. At-

traktions- sowie Stör-/Scheuchwirkungen durch Lichtreflexionen der PV-Anlagen (s. Kapitel 

1.3.1), finden sich diverse Literaturhinweise (bspw. GFN 2007). Im Zuge dieser Studie konnten 

keine Hinweise auf eine solche Scheuchwirkung gefunden werden. In ARGE 2007 geht hervor, 

dass aufgrund der relativ geringen Gesamthöhe (z. B. im Vergleich zu einer Windkraftanlage) 

kein weitreichendes Meideverhalten zu erwarten ist.  

Für die Errichtung der Anlagen müssen Montageflächen dauerhaft geschottert werden. Für die 

Greifvögel kann es durch den bau- und anlagebedingten Flächenverbrauch zu einem Verlust 

von Nahrungshabitaten kommen.  

Verschiedene Literaturhinweise stellen die Auswirkungen der Flächenverluste auf die Greifvö-

gel dar. In Untersuchungen von GFN (2007) wird nachgewiesen, dass die PV-Anlagen keine 

Jagdhindernisse darstellen. In verschiedenen Solarparks konnten dabei Mäusebussard und 

Turmfalke regelmäßig jagend innerhalb der Anlagen beobachtet werden. Zum Teil wurden 

hierbei auch Modulreihen unterflogen. Hierbei wird vermutet, dass die extensiv gepflegten An-

lagenflächen ein gegenüber der Umgebung besseres Angebot an Kleinsäugern aufweisen 

(V4). Dies kann bei Schneelage im Winter von besonderer Bedeutung für Greifvögel sein.  

Weiterhin ergibt sich für die Arten ein positiver Nebeneffekt aus der Ausgleichsmaßnahme A1, 

die zur Aufwertung von Offenlandlebensräumen im räumlich funktionalen Raum vorgesehen 

ist.  

Erhebliche Störungen einhergehend mit der Erfüllung des Verbotstatbestandes nach 

§44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sind nicht zu erwarten. Zudem profitieren Greifvögel, insbe-

sondere des Mäusebussards und des Turmfalken, von den für die Feldlerche vorgese-

henen Maßnahmen V4 und A1. 

 

Auf Grund der Lage der geplanten PV-Anlagenstandorten im Offenland müssen baubedingt 

höchstens entlang der Zuwegungen geringfügig Gehölze zurückgeschnitten werden. Rele-

vante Horste wurden entlang der Zuwegungen jedoch nicht nachgewiesen (s. Kapitel 3.1), 

sodass insgesamt eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Greifvögel, 

insbesondere der Mäusebussarde und der Turmfalken, und damit das Eintreten des Ver-

botstatbestandes nach §44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ausgeschlossen werden kann. 

 




























